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Obwohl das neue Betreuungsgesetz erst knapp sieben Jahre existiert, wurde bereits ein 

Betreuungsrechtsänderungsgesetz erlassen, das mit dem Beginn des neuen Jahres in kraft tritt.Das 

Betreuungsrechtsänderungsgesetz kann in Teilen als Nachbesserung" in anderen Teilen als 

Nachschlechterung betrachtet werden. Zunächst zu den Nachbesserungen: Ab 1999 wird sich die 

Aufwandspauschale für ehrenamtliche gesetzliche Betreuer/innen von DM 375,-- auf DM 600"-- 

jährlich erhöhen. Die Aufwandspauschale ist jetzt im § 1835a (früher § 1836a) BGB geregelt und 

muß beantragt werden. Sie verfällt, wenn sie nicht spätestens 15 Monate nach der 

Betreuerbestellung beantragt wurde. (Wenn Sie also am 15.3.99 zum Betreuer bestellt worden sind 

" müssen Sie die Aufwandspauschale nach § 1835a BGB spätestens am 15.6.2000 beantragen.) Da 

die Aufwandspauschale erhöht wurde, entfällt die Möglichkeit., einzelne Aufwendungen" die über 

DM 5"-- liegen, neben der Aufwandspauschale geltend zu machen. 

Die Erhöhung der Aufwandspauschale stellt eine Aufwertung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dar 

und trägt auch der Absicht Rechnung" daß gesetzliche Betreuungen im Normalfall ehrenamtlich 

geführt werden sollen. Der Vorzug ehrenamtlich geführter Betreuungen liegt im Bereich der 

persönlichen Zuwendung. Als ehrenamtliche Betreuer/innen haben Sie ganz andere Möglichkeiten., 

Ihre Betreuten persönlich zu betreuen als dies Berufs- oder Vereinsbetreuer können. Das 

Erfordernis der persönlichen Zuwendung wird auch weiterhin in § 1897, Abs. 1 BGB formuliert 

und dem werden in besonderem Maße ehrenamtliche gesetzliche Betreuer/innen gerecht. Mit 

diesem Punkt sind wir auch schon bei den Nachschlechterungen angelangt: Der Titel des künftigen 

Betreuungsrechts lautet nicht mehr wie bisher "Betreuung" sondern "Rechtliche Betreuung". Aus 

Ihrer Sicht als ehrenamtliche gesetzliche Betreuer/innen bedeutet dies keine besondere 

Veränderung., sondern es verstärkt eher das Verständnis der gesetzlichen Betreuung als 

Organisationstätigkeit für einen hilfebedürftigen Menschen. Es geht also nicht darum., einem 

hilfebedürftigen Menschen Essen zu kochen oder einkaufen zu gehen" oder ähnliches - sondern es 

geht darum" diese Dienstleistungen für einen hilfebedürftigen Menschen zu organisieren" etwa 

dadurch" daß man eine soziale Institution,' wie z.B. die Sozialstation oder einen mobilen sozialen 

Dienst oder Essen auf Rädern etc. einschaltet. Insoweit auch eine gute Veränderung. Der neue Titel 

ist aber eher auf Berufs- oder Vereinsbetreuer gerichtet. Durch das neue Attribut ""rechtlich"" soll 

das Tätigkeitsspektrum hauptberuflicher Betreuer eingeschränkt werden. Es ist ein Instrument zum 

Sparen eingeführt worden" um hauptberufliche Betreuer auf ein Mindestmaß an Tätigkeiten für die 

Betreuten zu beschränken. Dies wird zu Lasten der sowieso schon eingeschränkten persönlichen 

Betreuung gehen und stellt damit wahrscheinlich eine Verschlechterung für die Betreuten dar. Mit 

dieser Regelung gewinnt Ihr Einsatz in der persönlichen Zuwendung zu den Betreuten noch größere 

Bedeutung. 

Dieser Titel "Rechtliche Betreuung" kann stellvertretend für die anderen Regelungen gesehen 

werden" die alle darauf abzielen, die Kosten im Betreuungswesen zu dämpfen und die Vergütung 

für hauptberufliche Betreuer enger zu regeln. Aber das trifft Sie als ehrenamtliche Betreuer/innen 

nicht. Im Gegenteil: Ihre Tätigkeit wird künftig auch finanziell höher bewertet - und das ist eine 

sehr erfreuliche Entwicklung. 


